JAAC 66.97

Entscheid der Eidgendssischen Steuerrekurskommission
in Sachen X vom 25. Marz 2002 (SRK 2000-135).

Taxe sur la valeur ajoutée. Estimation. Exigences relatives a la
facturation. Conditions auxquelles les assujettis a la taxe sur la valeur
ajoutée dont la facturation présente certains défauts formels peuvent
obtenir aprés coup une déduction de ’'impoét préalable, en produisant un
certificat sur formulaire 1310.

Art. 28, art. 29, art. 47 al. 1 et art. 48 OTVA.

- Confirmation de la jurisprudence en matiére d’estimation d’office
(consid. 3b).

- La déduction de I'impét préalable est un élément essentiel du systéme
de la TVA. Seule doit étre retenue la «valeur ajoutée» créée a chaque
stade par chaque entrepreneur. La déduction de I'impét préalable

sert a réaliser ce concept (consid. 4a). Afin d’opérer la déduction de
l’impoét préalable, ’entrepreneur doit prouver le montant a déduire
par des piéces (par exemple, par des factures), qui doivent respecter les
exigences posées a l’art. 28 al. 1 OTVA (consid. 4b).

- La pratique administrative selon laquelle un entrepreneur peut, a
certaines conditions, encore bénéficier apres coup de la déduction
de 'impét préalable (formulaire 1310) est adéquate, conforme a la
constitution et sert a la sauvegarde du principe de la neutralité de
l’impét (consid. 4d).

- En l’espéce, administration a refusé a tort a Uentrepreneur la
possibilité de pouvoir prétendre a la déduction de 'impét préalable en
fournissant apres coup des preuves (consid. 5).

- En l’espéce, les conditions pour l’estimation du chiffre d’affaires
étaient remplies et la marge bénéficiaire retenue par 'administration
ainsi que le résultat de lestimation étaient justifiés (consid. 6).




Mehrwertsteuer. Schitzung. Anforderungen an die Rechnungsstellung.
Voraussetzungen, unter welchen Mehrwertsteuerpflichtige bei formell
ungeniigenden Rechnungen nachtrdaglich mittels Formular 1310 in den
Genuss eines Vorsteuerabzugs gelangen konnen.

Art. 28, Art. 29, Art. 47 Abs. 1, Art. 48 MWSTV.
- Bestitigung der Rechtsprechung zur Ermessenseinschdtzung (E. 3b).

- Der Vorsteuerabzug ist ein wesentliches Element des
Mehrwertsteuersystems. Nur der auf jeder Umsatzstufe vom jeweiligen
Unternehmer geschaffene «Mehrwert» soll erfasst werden. Zur
Verwirklichung dieses Konzepts dient der Vorsteuerabzug (E. 4a).
Damit der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann, muss

der Unternehmer die geltend gemachten Betrdige durch Belege (z. B.
Rechnungen), die den Anforderungen von Art. 28 Abs. 1 MWSTV
entsprechen miissen, nachweisen (E. 4b).

- Die Verwaltungspraxis, nach welcher ein Unternehmer doch noch
unter bestimmten Voraussetzungen nachtrdaglich in den Genuss des
Vorsteuerabzuges gelangen kann (Formular 1310) ist sachgerecht,
verfassungskonform und dient der Wahrung des Grundsatzes der
Steuerneutralitdt (E. 4d).

- In casu hat die Verwaltung dem Unternehmer zu Unrecht die
Moglichkeit verweigert, durch das nachtrdgliche Beibringen von
Nachweisen doch noch den Vorsteuerabzug beanspruchen zu konnen
(E. 5).

- In casu waren die Voraussetzungen fiir eine Schditzung des erzielten
Umsatzes erfiillt und die von der Verwaltung angenommenen
Gewinnmargen sowie das Schditzungsergebnis sind nicht zu
beanstanden (E. 6).

Imposta sul valore aggiunto. Stima. Esigenze relative alla fatturazione.
Condizioni alle quali gli assoggettati all’imposta sul valore aggiunto,

la cui fatturazione presenta determinati difetti formali, possono
ottenere in seguito una deduzione dell’imposta precedente, producendo
il formulario 1310.

Art. 28, art. 29, art. 47 cpv. 1 e art. 48 OIVA.

- Conferma della giurisprudenza in materia di stima d’ufficio
(consid. 3b).

- La deduzione dell’imposta precedente é un elemento essenziale del
sistema dell’IVA. Occorre considerare solamente il «valore aggiunto»
creato ad ogni stadio da ogni imprenditore. La deduzione dell’imposta
precedente serve a realizzare questo concetto (consid. 4a). Per dedurre
l'imposta precedente, 'imprenditore deve dimostrare l’importo da
dedurre fornendo mezzi di prova (ad esempio delle fatture) che devono
rispettare le esigenze poste all’art. 28 cpv. 1 OIVA (consid. 4b).



- La prassi amministrativa, secondo cui un imprenditore puo, a
determinate condizioni, beneficiare anche in seguito della deduzione
dell’imposta precedente (formulario 1310), é adeguata, conforme
alla costituzione e serve a salvaguardare il principio della neutralita
dell’imposta (consid. 4d).

- Nella fattispecie, ’amministrazione ha rifiutato a torto
all’imprenditore la possibilita di pretendere la deduzione dell’imposta
precedente attraverso la presentazione successiva di prove (consid. 5).

- Nella fattispecie, le condizioni per la stima della cifra d’affari erano
soddisfatte e il margine di beneficio considerato dall’amministrazione,
cosi come il risultato della stima, erano giustificati (consid. 6).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. X fihrt seit dem 1. Oktober 1995 als Inhaber einer
Einzelunternehmung zwei Detailhandelsgeschéfte in Y., deren Sortiment
asiatische Lebensmittel, Textilien, Schmuck, Zeitungen, Compact Discs,
Videos und Filme umfasst. Am 7. Mai 1999 fiihrte die Eidgendssische
Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer (im Folgenden: ESTV) im
Geschéftsbetrieb von X, der seit der Aufnahme seiner Geschéaftstatigkeit im
von der ESTV gefiihrten Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen
war, eine Kontrolle geméss Art. 50 der Verordnung iber die Mehrwertsteuer
vom 22. Juni 1994 (MWSTYV, AS 1994 1464) betreffend die Steuerperioden

4. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1998 (Zeitraum vom 1. Oktober 1995 bis zum
31. Dezember 1998) durch. Gestiitzt auf das Ergebnis dieser Kontrolle machte
die ESTV fiir die genannten Steuerperioden mit Ergdnzungsabrechnungen
(im Folgenden: EA) vom 11. Mai 1999 eine Nachbelastung von insgesamt

Fr. 186’312.- Mehrwertsteuer zuziiglich Verzugszins ab 30. Juli 1997 bzw.

15. Januar 1999 (mittlerer Verfall) geltend. Weil der Steuerpflichtige

keine Geschaftsbiicher gefiihrt und seine Geschéftstatigkeit auch nicht
sonstwie aufgezeichnet hatte und weder Debitorenrechnungskopien noch
Kreditorenrechnungen vorlegen konnte, nahm die Verwaltung eine Schatzung
der wahrend der Kontrollperiode erzielten Umséatze vor. Da der kalkulierte
jahrliche Umsatz die (fir die Jahre 1995 und 1996 giiltige) entsprechende
Limite von Fr. 500°000.- iberschritt, musste zudem die dem Steuerpflichtigen
seinerzeit erteilte Bewilligung zur Abrechnung mit Saldosteuersatzen
widerrufen und die Mehrwertsteuer mittels der gesetzlichen Steuersitze
berechnet werden. Ein Vorsteuerabzug wurde dem Steuerpflichtigen dabei
mangels Vorlage entsprechender Belege nicht zugestanden.

B. Mit Entscheid (im Sinne von Art. 51 MWSTV) vom 13. Juli 1999
bestétigte die ESTV ihre Nachbelastung in vollem Umfang. Zur Begriindung
ihrer Verfiigung hielt sie fest, wegen fehlender Buchhaltung habe sie die
massgeblichen Umsétze durch Schatzung nach pflichtgeméassem Ermessen
(Art. 48 MWSTV) festlegen miissen. Ferner teilte sie dem Steuerpflichtigen
mit, dass eine allfallige Geltendmachung von Vorsteuerbetreffnissen innert
der Rechtsmittelfrist dieses Entscheides zu erfolgen habe, und zwar mittels
Einreichung der Originalfakturen. Nach Ablauf der genannten Frist konnten
keine Vorsteuern mehr zurtiickgefordert werden und die Steuerforderung
(einschliesslich Verzugszins) erwachse in formelle und materielle Rechtskraft.



Gegen diese Verfiigung erhob X am 14. September 1999 bei der ESTV
Einsprache und beantragte, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben
und es sei festzustellen, dass der Steuerpflichtige wesentlich weniger an
Mehrwertsteuern zu bezahlen habe als dies im Entscheid festgehalten
worden sei. X sei eine gehorig bemessene Nachfrist von mindestens

3 Monaten anzusetzen, um seine Antrige unter Beweisvorlage schliissig
begriinden zu kénnen und der genaue Betrag der Steuernachforderung

sei dann festzulegen, wenn der Steuerpflichtige alle seine Unterlagen und
Beweismittel, insbesondere eine nachgefiihrte Buchhaltung, eingereicht
haben werde. Zur Begriindung dieses Antrages wurde namentlich ausgefihrt,
es treffe zu, dass die Buchhaltung des Steuerpflichtigen den von der ESTV
geforderten Anspriichen nicht gentige; immerhin habe dieser ein Kassabuch
gefiihrt und die Belege akribisch gesammelt. Man habe nunmehr einen
Buchhalter gefunden, der willens und in der Lage sei, die Buchhaltungen
von X nachzufiithren. Entsprechende Ergebnisse konnten jedoch frithestens
Ende November 1999 erwartet werden.

Beim Steuerpflichtigen handle es sich um eine Person, die urspriinglich

als Asylant in die Schweiz gekommen sei. Seine Kundschaft setze sich
hauptséachlich aus Landsleuten zusammen, welche allesamt nicht zu den
vermogenden Schichten gehorten. Die Marge miisse demzufolge dusserst
gering sein. Die Detailhdndler wiirden ihre Geschéfte dadurch machen,
dass sie in einem verhiltnismaéssig bescheiden eingerichteten Ladenlokal
hohe Umsétze erzielen. Es werde nicht bestritten, dass es die Pflicht der
ESTV sei, in jenen Fallen, wo der Steuerpflichtige keine, unvollstandige

oder ungentiigende Aufzeichnungen unterbreitet, eine Einschitzung nach
pilichtgeméassem Ermessen vorzunehmen, da zufolge der Unterlassung

des Steuerpflichtigen keine Steuerausfélle entstehen durften. Als Folge
einer derartigen Unterlassung dirfe es aber auch nicht dazu kommen, dass
dem Steuerpflichtigen Steuernachforderungen auferlegt werden, welche
um ein Vielfaches tiber dem liegen, was er bei ordnungsgemass gefiihrter
Buchhaltung bezahlen miisste und welche seinen finanziellen Ruin bedeuten
wiirden. Indem die ESTV eine Mehrwertsteuernachforderung errechnet habe,
welche sich in der H6he des gesamten Gewinnes bewege, habe sie den Rahmen
des pflichtgemassen Ermessens verlassen. Sie hitte den konkreten Fall einer
eingehenden Priifung unterziehen miissen. Obwohl die nach Art. 52 Abs. 3
MWSTV anzusetzende Frist kurz zu bemessen sei, rechtfertige es sich im
vorliegenden Falle, eine Nachfrist bis Mitte Dezember 1999 anzusetzen, da es
nur so mdglich sei, eine Buchhaltung nachzureichen.

C. Innert mehrmals erstreckter Frist reichte der Steuerpflichtige

am 15. Méarz 2000 Bilanzen und Erfolgsrechnungen fiir die Jahre 1995 bis
1997 mit den Kontobléttern der Vorsteuerkonten 1061 und 1062 sowie des
Mehrwertsteuerkontos 2016 und ohne Verwendung der offiziellen Formulare
erstellte Mehrwertsteuerabrechnungen ein.

D. Mit Einspracheentscheid vom 26. Oktober 2000 hiess die ESTV die
Einsprache im Sinne der Erwédgungen teilweise gut und setzte die vom
Steuerpflichtigen fir die Steuerperioden 4. Quartal 1995 bis 4. Quartal

1998 (Zeitraum vom 1. Oktober 1995 bis zum 31. Dezember 1998) noch zu
bezahlende Steuer auf Fr. 102’306.- zuziiglich Verzugszins ab 30. November
1997 (mittlerer Verfall) fest. Zur Begriindung ihrer Verfigung hielt sie im
Wesentlichen fest, X habe im Zeitpunkt der Kontrolle weder eine Buchhaltung



noch detaillierte Aufzeichnungen tiber die erzielten Erlése und Aufwéinde
gefiihrt. Angesichts dieser Tatsache sei die Verwaltung nicht nur berechtigt,
sondern verpflichtet gewesen, die Umséatze ermessensweise zu schitzen. Fir
die Kalkulation der Umsétze seien die Ladenfldche und der durchschnittliche
Quadratmeterumsatz der Migros als Basis herangezogen worden. Die in der
Zwischenzeit eingereichten Bilanzen und Erfolgsrechnungen fiir die Jahre
1995 bis 1998 seien nachtréaglich erstellt worden. Sie wiirden daher gegen die
bei der Fiihrung des Rechnungswesens zu beachtenden Grundséatze verstossen.
Im Weiteren wiirden sich aus diesen Bilanzen und Erfolgsrechnungen sowie
den «Mehrwertsteuerabrechnungen» diverse Unstimmigkeiten ergeben. Daher
miisse ihnen die Beweiskraft abgesprochen werden.

Die Verwaltung sehe sich unter diesen Umstdnden gezwungen, den der
Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz auf der Basis der Kreditorenfakturen
neu zu berechnen, und zwar ausgehend von den Angaben in den
«Mehrwertsteuerabrechnungen» und den Bilanzen und Erfolgsrechnungen fiir
die Jahre 1995 bis 1998 und unter Zugrundelegung der Bruttogewinnmargen
gemass den der ESTV fiir Vergleichsbetriebe zur Verfiigung stehenden
Erfahrungszahlen. Dies fiihre zu einer Erhéhung des kalkulatorisch
ermittelten Umsatzes um Fr. 6°124°105.-. Nach Abzug der anrechenbaren
Vorsteuern von Fr. 296°667.- ergebe sich fiir die Kontrollperiode eine
Steuerschuld von Fr. 114’756.-. Davon sei ein Teilbetrag von Fr. 12°540.- bereits
bezahlt worden, so dass sich eine Restschuld von Fr. 102°306.- ergebe.

E. Am 29. November 2000 erhebt X (Beschwerdefiihrer) Beschwerde an
die Eidgenossische Steuerrekurskommission (SRK)

Aus den Erwdgungen:
1.a. und b. (Formelles)

c. Die SRK kann den angefochtenen Entscheid grundsétzlich in
vollem Umfang Uberpriifen. Der Beschwerdefiihrer kann neben der
Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a des Bundesgesetzes Uiber das
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwWVG], SR 172.021) und
der unrichtigen oder unvollstindigen Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b VWVG) auch die Riige der Unangemessenheit
erheben (Art. 49 Bst. c VwWVG). Als ausserhalb der Verwaltungsorganisation
und Behordenhierarchie stehendes, von der richterlichen Unabhéngigkeit
bestimmtes Verwaltungsgericht erachtet es die SRK dennoch als geboten,
sich bei der Uberpriifung von Ermessensveranlagungen eine gewisse
Zuriickhaltung aufzuerlegen, soweit die Zweckmassigkeit der Entscheidung
in Frage steht, welche rechtlich nicht fassbar ist, sondern vielmehr eine
Angelegenheit der Sachkunde und von deren praktischer Anwendung
darstellt. In Anbetracht des Charakters der SRK als Fachinstanz geht die
Kognitionseingrenzung aber etwas weniger weit als beim Bundesgericht
(vgl. Entscheid der SRK vom 25. August 1998, veroffentlicht in VPB 63.27

E. 5¢/bb mit Hinweisen; Archiv flir Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 61
S. 819; siehe auch Hans Gerber, Die Steuerschitzung [Veranlagung nach
Ermessen], in Steuer Revue 1980, S. 298). Freier Priifung unterliegt im
Ubrigen die Einhaltung der bei der Vornahme einer Ermessensveranlagung
einzuhaltenden materiellrechtlichen Grundsitze (ASA 54 S. 220, 43


https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004214.pdf?ID=150004214

S. 241; unveroéffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 8. August

1995 in Sachen O. AG, E. 3b). Rechtsfrage ist insbesondere, wann die
Voraussetzungen einer Ermessensveranlagung erfiillt sind (Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 280, mit Hinweisen
auf die Rechtsprechung).

2. (Verfassungsgrundlage; vgl. VPB 65.23 E. 2)

3.a. Die Veranlagung und Entrichtung der Mehrwertsteuer erfolgt

nach dem Selbstveranlagungsprinzip (Art. 37 f. MWSTV; vgl. Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5. Aufl., Ziirich 1995,

S. 384 f). Dies bedeutet, dass der Steuerpflichtige selbst und unaufgefordert
iiber seine Umsétze und Vorsteuern abzurechnen und innerhalb von 60 Tagen
nach Ablauf der Abrechnungsperiode den geschuldeten Mehrwertsteuerbetrag
(Steuer vom Umsatz abzuiglich Vorsteuern) an die ESTV abzuliefern hat. Die
ESTV ermittelt die Hohe des geschuldeten Mehrwertsteuerbetrages nur
dann an Stelle des Steuerpflichtigen, wenn dieser seinen Pflichten nicht
nachkommt (vgl. Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen
Mehrwertsteuer, Bern 1995, S. 267 f. Rz. 994 {f.). Der Steuerpflichtige hat seine
Mehrwertsteuerforderung selbst festzustellen; er ist allein fiir die vollstandige
und richtige Versteuerung seiner steuerbaren Umsédtze und fir die korrekte
Ermittlung der Vorsteuer verantwortlich (vgl. Kommentar des Eidgendssischen
Finanzdepartementes zur Verordnung iiber die Mehrwertsteuer vom 22. Juni
1994 [Kommentar EFD][23], S. 38). Ein Verstoss des Steuerpflichtigen gegen
diesen Grundsatz ist nach wiederholt gedusserter Ansicht der SRK als
schwerwiegend anzusehen, da der Steuerpflichtige durch das Missachten
dieser Vorschrift die ordnungsgemaésse Erhebung der Mehrwertsteuer und
damit das Steuersystem als solches gefdhrdet (vgl. die Entscheide der SRK vom
25. August 1998, publiziert in VPB 63.27 E. 3a sowie vom 2. Oktober 1997, in
VPB 62.46 E. 3c).

b. Die Vorschriften der Mehrwertsteuerverordnung iiber die
Buchfithrung (Art. 47 MWSTV) und uber die Ermessenseinschatzung (Art. 48
MWSTV) stiitzen sich direkt auf Art. 8 Abs. 1 der Ubergangsbestimmungen
(UeB) der alten Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
29. Mai 1874, in Kraft bis zum 31. Dezember 1999 (aBV)[24] bzw. Art. 196
Ziff. 14 Abs. 1 der (neuen) Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR
101). Diese Verfassungsnorm begriindet mangels weiterer Vorgaben einen
sehr weiten Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers mit Bezug auf
die Ermessenseinschitzung (vgl. Entscheid der SRK vom 11. Juli 1996 in
Sachen T. AG [SRK 1995-023], E. 4b). Gemass Art. 47 Abs. 1 MWSTV hat der
Steuerpflichtige seine Geschaftsbiicher ordnungsgemass zu fiihren und so
einzurichten, dass sich aus ihnen die fiir die Feststellung der Steuerpflicht
sowie fiir die Berechnung der Steuer und der abziehbaren Vorsteuern
massgebenden Tatsachen leicht und zuverlissig ermitteln lassen. Die ESTV
kann hieriiber ndhere Bestimmungen aufstellen. Von dieser Befugnis hat
sie mit dem Erlass der Wegleitung fir Mehrwertsteuerpflichtige (in erster
Auflage erschienen im Herbst 1994; im Friithling 1997 als Wegleitung 1997 fiir
Mehrwertsteuerpflichtige neu herausgegeben; im Folgenden: Wegleitung[25])
Gebrauch gemacht. In der Wegleitung sind genauere Angaben enthalten,
wie eine derartige Buchhaltung auszugestalten ist (Rz. 870 ff.; vgl. auch

Rz. 878 ff. der im Sommer 2000 erschienenen und ab dem 1. Januar 2001,
das heisst dem Datum des Inkrafttretens des Mehrwertsteuergesetzes,
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giltigen Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer[26]). Alle Geschéftsfalle
miissen fortlaufend, chronologisch und liickenlos aufgezeichnet werden
(Rz. 874 der Wegleitung) und alle Eintragungen haben sich auf entsprechende
Belege zu stiitzen (vgl. auch die von der ESTV - noch unter der Geltung

des Warenumsatzsteuerrechts - in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt

fir Justiz herausgegebenen Richtlinien fiir die Ordnungsmassigkeit

des Rechnungswesens [Richtlinien][27], Ziff. 115), so dass die einzelnen
Geschaftsvorfalle von der Eintragung in die Hilfs- und Grundbticher bis

zur Steuerabrechnung und bis zum Jahresabschluss sowie umgekehrt

leicht und genau verfolgt werden kénnen («Priifspur»; vgl. Rz. 879 der
Wegleitung bzw. Ziff. 133 der Richtlinien). Das Bundesgericht hat (unter dem
Warenumsatzsteuerrecht) entschieden, dass der Steuerpflichtige selbst bei
geringem Barverkehr zur Fiihrung zumindest eines einfachen ordentlichen
Kassabuches verpflichtet ist. Er ist zwar nicht gehalten, kaufméannische Blicher
im Sinne des Handelsrechts zu fithren; die Biicher miissen die erzielten
Umsétze jedoch liickenlos erfassen und die entsprechenden Belege sind
aufzuheben (ASA 63 S. 236 E. 2a, 55 S. 574 E. 20).

Nach Art. 48 MWSTV nimmt die ESTV eine Schadtzung nach pflichtgeméassem
Ermessen vor, wenn keine oder nur unvollstdndige Aufzeichnungen
vorliegen oder die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen
Sachverhalt offensichtlich nicht ibereinstimmen. Eine Schatzung muss
insbesondere auch dann erfolgen, wenn die Verstdsse gegen die formellen
Buchhaltungsregeln derart gravierend sind, dass sie die materielle
Richtigkeit der Buchhaltungsergebnisse in Frage stellen (vgl. zum Recht

der Warenumsatzsteuer: BGE 105 Ib 182 ff. mit weiteren Hinweisen; ASA 61
S.819E. 3a,61S.532 1. E. 2b, 59 S. 563 E. 1). Selbst eine formell einwandfreie
Buchfiihrung kann die Durchfiihrung einer Schatzung erfordern, wenn die
in den Biichern enthaltenen Geschéftsergebnisse von den Erfahrungszahlen
wesentlich abweichen (ASA 58 S. 383 E. 2b, mit weiteren Hinweisen, 42 S. 407
E. 2¢, mit Hinweisen, 35 S. 479 E. 2). Dabei hat die Verwaltung diejenige
Schatzungsmethode zu wéahlen, die den individuellen Verhdltnissen im Betrieb
des Steuerpflichtigen soweit als moglich Rechnung tréagt, auf plausiblen
Angaben beruht und deren Ergebnis der wirklichen Situation méglichst
nahe kommt (ASA 61 S. 819 E. 3a, 52 S. 238 E. 4). In Betracht fallen einerseits
Methoden, die auf eine Ergdnzung oder Rekonstruktion der ungeniigenden
Buchhaltung hinauslaufen, andererseits Umsatzschatzungen aufgrund
unbestrittener Teil-Rechnungsergebnisse in Verbindung mit Erfahrungssétzen
(ASA 63 S.239,52S.239E.4).

Diese Rechtsprechung betreffend die Warenumsatzsteuer hat die ESTV fir
ihre Praxis beim Vollzug der Mehrwertsteuer tibernommen (vgl. Entscheid
der SRK vom 25. August 1998, in VPB 63.27 E. 4b). Sind die Voraussetzungen
einer Ermessenstaxation erfillt, obliegt es dem Steuerpflichtigen, den
Beweis flr die Unrichtigkeit der Schitzung zu erbringen (vgl. betreffend

die Warenumsatzsteuer: ASA 61 S. 819 E. 3a, 58 S. 384 E. 3b; Urteil des
Bundesgerichtes vom 12. November 1998 in Sachen E. AG [2A.55/1998], E. 4,
6b und 6c, je mit weiteren Hinweisen; betreffend Mehrwertsteuer: Entscheid
der SRK vom 29. Oktober 1999 in Sachen H. [SRK 1998-102 und SRK 1998-103],
E. 5, bestéatigt durch Urteil des Bundesgerichts vom 21. Juni 2000 [2A.580/1999]).
Dabei hat er sich mit den Elementen der vorgenommenen Ermessenstaxation
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im Einzelnen zu befassen und aufzuzeigen, dass und inwiefern die Schitzung
nicht auf haltbaren Grundlagen beruht (Urteil des Bundesgerichts vom
12. November 1998 in Sachen E. G. AG, E. A. AG und F. [2A.55/1998], E. 8).

C. Im Rahmen einer Ermessenstaxation ist es nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichts zuldssig, dass die ESTV eine Priifung der Verhiltnisse
wihrend eines Teils der Kontrollperiode vornimmt und in der Folge das
Ergebnis auf den gesamten kontrollierten Zeitraum umlegt bzw. hochrechnet,
vorausgesetzt die massgebenden Verhéltnisse im eingehend kontrollierten
Zeitabschnitt sind dhnlich wie in der gesamten Kontrollperiode (Urteil des
Bundesgerichts vom 1. November 2000 in Sachen R. AG [2A.148/2000], E. 5b,
betreffend die Warenumsatzsteuer).

4.a. Der Vorsteuerabzug gemass Art. 29 ff. MWSTV ist ein wesentliches
Element der schweizerischen Mehrwertsteuer, welche von ihrem System her
als Nettoallphasensteuer ausgestaltet ist, die auf jeder Umsatzstufe (lediglich)
den vom jeweiligen Unternehmer geschaffenen «Mehrwert» erfassen soll. Der
Verwirklichung dieses Konzepts dient der Vorsteuerabzug. Der Steuerpflichtige
hat zwar die Mehrwertsteuer auf seinem gesamten (Ausgangs-)Umsatz
(=Ausgangsumsatzsteuer) zu entrichten, woraus gegebenenfalls auch ein
sogenannter Nachholeffekt resultiert (beispielsweise im Falle von Beziigen von
einem Nichtsteuerpflichtigen). Sofern die entsprechenden Voraussetzungen
erfillt sind, kann er indessen von der Ausgangsumsatzsteuer diejenige
Mehrwertsteuer abziehen, welche ihm von andern Steuerpflichtigen,

die ihm Gegenstdnde geliefert oder Dienstleistungen erbracht haben, in
Rechnung gestellt worden ist. Damit reduziert der Vorsteuerabzug die
Zahllast des Steuerpflichtigen gegeniiber der ESTV. Er ist das Gegenstlick
zur Ausgangsumsatzsteuer. Beide Bereiche sind deshalb auseinanderzuhalten
und es ist die Steuer auf dem Ausgangsumsatz von der Vorsteuer getrennt zu
ermitteln (vgl. Camenzind/Honauer, a.a.O., S. 237 ff. Rz. 866 {f.).

b. Damit ein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann,

ist grundsatzlich vorausgesetzt, dass die bezogene Lieferung oder
Dienstleistung fiir Zwecke gemass Art. 29 Abs. 2 Bst. a bis d MWSTV
verwendet wird (vgl. auch Art. 8 Abs. 2 Bst. h UeB aBV; Stephan Kuhn/Peter
Spinnler, Mehrwertsteuer, Muri/Bern 1994, S. 100). Die Durchfiithrung des
Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass Belege vorliegen, welche eine rasche,
einfache und effiziente Kontrolle der Selbstveranlagung zulassen und
Missbrauche ausschliessen. In Konkretisierung von Art. 8 Abs. 2 Bst. h UeB aBV
sieht daher Art. 29 Abs. 1 Bst. a MWSTV vor, dass zum Vorsteuerabzug nur
berechtigt ist, wer die geltend gemachten Betrdge mit Belegen nach Art. 28
Abs. 1 MWSTV nachweisen kann. Demnach muss ein Steuerpflichtiger,

um die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen in Rechnung gestellte
Mehrwertsteuer von seiner Ausgangsumsatzsteuer abziehen zu diirfen,
Belege beibringen konnen, welche den Namen, die Adresse und die
Mehrwertsteuer-Nummer des Lieferers bzw. Dienstleistungserbringers (Art. 28
Abs. 1 Bst. a MWSTV), den Namen und die Adresse des Leistungsempfangers
(Bst. b) sowie Datum oder Zeitraum der Lieferung oder Dienstleistung
enthalten (Bst. ¢). Ferner miissen auf diesen Belegen Art, Gegenstand und
Umfang der Lieferung oder Dienstleistung umschrieben sein (Bst. d) sowie das
hierfiir zu bezahlende Entgelt (Bst. €) und der darauf geschuldete Steuerbetrag
(bzw. fir den Fall, dass das Entgelt die Steuer einschliesst, dieser Umstand
sowie der Steuersatz; Bst. f) angegeben werden.



Diese Anforderungen an Belege, welche zum Vorsteuerabzug berechtigen,
sind sachgerecht und liegen ohne weiteres im Rahmen der dem Bundesrat
eingerdumten Kompetenz zum Erlass von Ausfiihrungsbestimmungen
gemass Art. 8 Abs. 1 UeB aBV. Insbesondere werden die tibergeordneten,
systemtragenden Grundprinzipien der Mehrwertsteuer, wie etwa

das Uberwilzbarkeitsprinzip, der Grundsatz der Allgemeinheit der
Mehrwertsteuer, der Steuerneutralitatsgrundsatz, der Grundsatz der
einmaligen Besteuerung oder das Bestimmungslandprinzip dadurch nicht
verletzt (vgl. dazu auch MWST-Journal 4/98, S. 168 ff., E. 6a/aa und den
Entscheid der SRK vom 22. Oktober 1997 in Sachen S. [SRK 1996-050], E. 2¢).
Eine genaue Anwendung dieser eher formellen Anordnungen durch die
ESTV liegt im Interesse einer gerechten und missbrauchsfreien Erhebung
der Mehrwertsteuer, auch wenn bekannterweise diese Frage in ausldndischen
Rechtsordnungen freier gehandhabt wird (vgl. Entscheide des Europaischen
Gerichtshofs vom 5. Dezember 1996 in Sachen Reisdorf [C 85/95], vom

17. September 1997 in Sachen Langhorst [C 141/96]; Entscheid des Conseil
d’Etat, Frankreich, vom 6. April 1998, in: Revue de DROIT FISCAL 1998/37,
S. 1097, sowie Urteil des Bundesfinanzhofs, Deutschland, vom 16. April 1997,
in: Umsatzsteuer-Rundschau 1997, S. 355). Die einzelnen Anforderungen
an mehrwertsteuerkonforme Belege sind von den Steuerpflichtigen ohne
ubermaéssigen Aufwand erfillbar und konnen auch vom Empfanger einer
Lieferung oder Dienstleistung einfach und rasch tberpriift werden. Es

ist an dieser Stelle nochmals an Art. 47 Abs. 1 MWSTV zu erinnern, der

den Steuerpflichtigen anhélt, seine Geschéftshiicher ordnungsgemass zu
fihren und so einzurichten, dass sich aus ihnen die fiir die Feststellung

der Mehrwertsteuerpflicht sowie fiir die Berechnung der Steuer und der
abziehbaren Vorsteuern massgebenden Tatsachen leicht und zuverlassig
ermitteln lassen. Der Steuerpflichtige hat seine Geschéftsbiicher, Belege,
Geschaftspapiere und weiteren Unterlagen wahrend sechs Jahren
ordnungsgemass aufzubewahren (Art. 47 Abs. 2 MWSTV; vgl. auch E. 3b
hievor).

c. Da es sich bei den Vorsteuern um steuermindernde Tatsachen handelt,
obliegt der formgerechte Beweis (vgl. Art. 29 Abs. 1 Bst. a in Verbindung

mit Art. 28 Abs. 1 MWSTV) fir deren Vorliegen dem Steuerpflichtigen
(Blumenstein/Locher, a.a.0., S. 379). Zwar muss die ESTV den Grundsatz

der Neutralitat der Mehrwertsteuer respektieren. Dies kann indes nur dann
gelten, wenn der Steuerpflichtige seinen aus dem Selbstveranlagungsprinzip
fliessenden Pflichten nachkommt. Es bleibt sodann darauf hinzuweisen,
dass es dem Steuerpflichtigen unbenommen ist, sogar noch im Rahmen
einer Beschwerde gegen eine Schatzung mittels Belegen den Nachweis fir
angefallene Vorsteuern zu erbringen. Wie gesehen, regelt Art. 28 MWSTV die
Rechnungstellung und die Uberwilzung der Mehrwertsteuer. Auf Verlangen
des steuerpflichtigen Empféangers hat der Steuerpflichtige tiber seine Leistung
eine Rechnung mit den vorgeschriebenen Angaben auszustellen (Art. 28
Abs. 1 MWSTYV), die der Leistungsempfanger benoétigt, um gegeniiber dem
Fiskus die Vorsteuer geltend zu machen (Art. 29 Abs. 1 Bst. a MWSTV). Zur



Beurteilung von Streitigkeiten iiber die Steueriiberwilzung sind im Ubrigen
gemass Art. 28 Abs. 6 MWSTV die Zivilgerichte zustdndig (vgl. Entscheid der
SRK vom 22. Oktober 1997 in Sachen S. [SRK 1996-050], E. 2c/bb).

d.aa. Der Umsatzsteuerpflichtige darf die Beweismittel, mithin auch die
Rechnungen des Leistungserbringers im Sinne von Art. 28 Abs. 1 MWSTYV, bis
vor der SRK einreichen. Er kann indessen nichts fiir sich ableiten, wenn ihm
der Lieferer keine Rechnung im Sinne von Art. 29 Abs. 1 Bst. a und Art. 28
Abs. 1 MWSTV ausgestellt hat; ein Steuerabzug ist in solchen Féllen nicht
moglich. Der Beziiger von Lieferungen oder Dienstleistungen kann dem
Leistungserbringer gegenuber einzig zivilrechtlich vorgehen. Nachdem von
der Verfassungsmassigkeit dieser Formvorschriften auszugehen ist, sind

die Verwaltung und auch die SRK durch diesen «gesetzlichen» Formalismus
grundsatzlich gebunden. Erfillen die vorgewiesenen Rechnungen die
kumulativ vorgesehenen Bedingungen nicht, muss die Verwaltung den
Vorsteuerabzug verweigern. Der Wortlaut der Regelung gemass Art. 28

Abs. 1in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 MWSTV ist weitgehend klar und
unzweideutig. Was beispielsweise die Nummer betrifft, unter welcher der
Leistungserbringer im Register der Steuerpflichtigen eingetragen ist, so kann
diese nicht durch den Beziiger im Nachhinein eingefiigt werden. Da diese
Regelung nach dem Gesagten als verfassungsmassig zu gelten hat, sind die
Verwaltung und die SRK im Prinzip durch diesen «gesetzlichen Formalismus»
gebunden. Wenn die Rechnungen die in der Mehrwertsteuerverordnung
aufgestellten Voraussetzungen fiir die Vornahme des Vorsteuerabzugs nicht
kumulativ erfiillen, muss die ESTV den Abzug verweigern (Entscheid der SRK
vom 17. Januar 2001 in Sachen O. C. AG, vertffentlicht in VPB 65.84 S. 1164 ff.
E. 4d in fine).

bb. In Anbetracht des in Art. 28 und 29 MWSTV zum Ausdruck
kommenden Formalismus hat die SRK festgehalten, dass eine Toleranz,

die es erlauben wiirde, dass der Beziiger vom Leistungserbringer zu dem
Zeitpunkt, in dem feststeht, dass die gesetzlichen Bedingungen nicht erfiillt
sind, eine Bestatigung verlangt, wonach der betreffende Umsatz abgerechnet
worden sei, und diese Bestatigung der ESTV vorweist, zu weit gehen wiirde
und nicht akzeptiert werden kénnte (vgl. zum Ganzen den Entscheid der
SRK vom 17. Januar 2001 in Sachen O. C. AG, veroffentlicht in VPB 65.84

S. 1164 ff. E. 4). In der Praxis gibt nun aber die ESTV offensichtlich den
Steuerpflichtigen die Méglichkeit, durch die Erbringer von Leistungen, welche
diese bezogen haben, ein Formular mit der Bezeichnung «Bestdtigung des
Leistungserbringers an den Leistungsempfianger zwecks nachtréglicher
Ermoglichung des Vorsteuerabzuges trotz formell ungeniigender Rechnung»
(Formular 1310) ausfiillen und unterzeichnen zu lassen, um so nachtréaglich
doch noch in den Genuss des Vorsteuerabzugs zu kommen. Gemass den
Erklarungen der ESTV in einem Schreiben an die SRK vom 27. August 2001
(in einem andern Beschwerdeverfahren) hat sich die Verwaltung bei der
Einfiihrung dieser Praxis vom Grundsatz der Steuerneutralitit leiten lassen.
Sie ist in Anbetracht der Tatsache, dass der Vorsteuerabzug, welcher dem
Steuerpflichtigen erlaubt, die Mehrwertsteuer nur auf seiner Wertschopfung
zu entrichten und die Belastung des Endkonsumenten mit einer «taxe
occulte» verhindert, eine der tragenden Sdulen des Mehrwertsteuersystems
darstellt, zum Schluss gekommen, dass die vollstandige Verweigerung des
Vorsteuerabzugs, wenn einzelne, nicht absolut unerléassliche Elemente auf
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der Rechnung fehlen, zu weit gehen wiirde. Daher erlaubt die Verwaltung
dem Mehrwertsteuerpflichtigen, nachtraglich den Nachweis des Vorliegens
samtlicher Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs mittels speziell zu diesem
Zweck geschaffener Bestdtigungen zu erbringen.

Gestltzt auf diese Schriftstiicke priift sie dann die Moglichkeit eines allfdlligen
nachtraglichen Vorsteuerabzugs. Solange die Bestatigungen nicht iberprift
und von der ESTV anerkannt worden sind, kann der Mehrwertsteuerpflichtige
indessen den Abzug der Vorsteuer nicht beanspruchen. Wenn dieser den
Abzug in seinen Mehrwertsteuerabrechnungen schon vorgenommen hat,
nimmt die ESTV eine entsprechende Nachbelastung vor. Sie schreitet erst dann
zu einer allfilligen Korrektur zu Gunsten des Mehrwertsteuerpflichtigen,
wenn sie die Bestatigungen gepruft hat, wobei als Verfalldatum fir die
Gutschrift dasjenige des Erhalts der Formulare 1310 massgebend ist. Bis zu
diesem Datum bleibt somit der Verzugszins geschuldet. Wie die ESTV auch in
ihrem Schreiben vom 15. November 2001 festhélt, kommt ein nachtréaglicher
Vorsteuerabzug gestiitzt auf ein Formular 1310 nur in Frage, wenn auf

der Rechnung eine oder mehrere der nachfolgenden Angaben fehlen: (a)
MWST-Nummer des Leistungserbringers; (b) Datum oder Zeitraum der
Lieferung oder Dienstleistung; (c) Art, Gegenstand und Umfang der Lieferung
oder Dienstleistung; (d) Steuersatz; (e) bei Rechnungen in ausldandischer
Wahrung der Steuersatz und/oder der Steuerbetrag in Schweizerfranken
(bis 31. Dezember 2000). Name und Adresse des Leistungserbringers und
des Leistungsempfangers (letzteres bei Coupons von Registrierkassen nur
notwendig, wenn der Betrag Fr. 200.- iibersteigt), der Rechnungshetrag
(Entgelt) sowie der geschuldete Steuerbetrag (es sei denn, das Entgelt schliesse
die Mehrwertsteuer ein) stellen hingegen Angaben dar, die (um die Gefahr
entsprechender Missbrauche auszuschliessen) unverzichtbar sind und fir
welche eine Nachbesserung mittels Bestdtigung des Leistungserbringers
nicht moglich ist. Des Weiteren sind Bestatigungen nur innerhalb der
Verjahrungsfrist von 5 Jahren gemass Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 2. September 1999 tiber die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG], SR 641.20) (bzw. Art. 41 Abs. 1 MWSTV) moglich, da ansonsten eine
Priifung beim Leistungserbringer nicht mehr durchgefiihrt werden kann.
Die Bestatigungen miissen alle in Art. 28 Abs. 1 MWSTV genannten Angaben
enthalten; sie miissen vom Leistungserbringer rechtsgiiltig unterzeichnet
werden und ihre Vorlage muss innert einer bestimmten Frist erfolgen, deren
Nichteinhaltung den Ausschluss vom Vorsteuerabzugsrecht zur Folge hat.

cc. Die SRK hatte, als sie festhielt, die Moglichkeit einer Toleranz
bestehe nicht, vor allem durch den Mehrwertsteuerpflichtigen selber
verfasste Bestiatigungen im Auge, bei denen keine Garantie in Bezug

auf ihre Form und ihren Inhalt besteht. Die Bestitigungen gemass

Formular 1310 der ESTV sind jedoch von anderer Art. Sie stammen von

der Steuerbehorde selber und sie miissen vom Mehrwertsteuerpflichtigen
(bzw. von seinem ebenfalls mehrwertsteuerpflichtigen Vertragspartner)
gemass detaillierten Instruktionen der Verwaltung ausgefiillt werden.
Uberdies verpflichtet sich der Leistungserbringer mittels der offiziellen
Bestatigungen durch seine Unterschrift gegeniiber der ESTV, wahrend einem
vom Mehrwertsteuerpflichtigen und dem Leistungserbringer ausgehenden
Schriftstiick eher privater Charakter zukdme. Es handelt sich somit um zwei
verschiedene Sachverhalte. Ferner ist zu berticksichtigen, dass die Praxis
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der ESTV ihre Rechtfertigung aus dem - fundamentalen - Grundsatz der
Steuerneutralitit bezieht. Die SRK, welche sich bereits in einem andern
Beschwerdefall mit dieser Frage zu befassen hatte, hat deshalb erwogen, es
sei nicht ausgeschlossen, dass die entsprechende Praxis der ESTV gebilligt
werden konne, vorausgesetzt die vorstehend dargestellten Bedingungen
wirden strikte eingehalten und die Verwaltung respektiere den Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Mehrwertsteuerpflichtigen. Sie hat indessen die Frage
letztlich offen gelassen, weil die zur Diskussion stehende Praxis im damals zu
beurteilenden Beschwerdefall ohnehin keine Anwendung hétte finden kénnen
(vgl. Entscheid der SRK in Sachen H. [SRK 2001-034], E. 4d/dd). In casu fallt
nun aber eine Anwendung dieses Verfahrens durchaus in Betracht (vgl. E. 5¢
hiernach). Daher ist iiber dessen Zulédssigkeit zu befinden.

dd. In Art. 28 und 29 MWSTV wird zwar bestimmt, welchen
Anforderungen eine Rechnung gentigen muss, damit deren Empfanger
gestiitzt darauf den Vorsteuerabzug vornehmen darf. Dagegen fehlt eine
ausdriickliche Regelung betreffend die Frage, ob und unter welchen
Voraussetzungen eine solche Rechnung allenfalls nachtréglich noch korrigiert
werden konnte. Die Mehrwertsteuerverordnung erweist sich insoweit als
lickenhaft. Die ESTV hat in diesem Punkt eine strenge Praxis eingefiihrt:
Gemass Rz. 779a der Wegleitung sind die Rechnungen bei Erhalt auf

die formelle Vollstdndigkeit und die materielle Richtigkeit (Steuersatz,
Berechnungsgrundlage usw.) hin zu iiberpriifen. Ungeniigende Belege

sind vor der Bezahlung zwecks Richtigstellung zuriickzuweisen. Nach der
Bezahlung diirfen Rechnungen usw. nicht mehr abgedndert werden (z. B.
durch Stornierung und Neuerstellung), da es sich um einen abgeschlossenen
Geschaftsfall handelt. Es wére grundséatzlich auch denkbar gewesen,
Berichtigungen der Rechnungen in etwas weitergehendem Masse zuzulassen.
Dies hat die ESTV offenbar insbesondere deshalb nicht getan, um der Gefahr
von Missbrauchen vorzubeugen. Dafiir hat sie jedoch die vorstehend
dargestellte Moglichkeit geschaffen, dass die Mehrwertsteuerpflichtigen

bei (in gewissen Punkten) formell ungentigenden Rechnungen mittels

einer Bestitigung auf Formular 1310 nachtréaglich doch noch in den Genuss
des Vorsteuerabzugs gelangen kénnen. Dieses Verfahren erscheint denn
auch als weniger missbrauchsanfallig als die Zulassung nachtraglicher
Rechnungskorrekturen. Insgesamt erweist sich die in Frage stehende Regelung
als sachgerecht und mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben durchaus
vereinbar, zumal sie wie bereits gesagt der Wahrung des Grundsatzes der
Steuerneutralitit dient. Sie ist daher zu bestéatigen.

5.a. Der Beschwerdefiihrer hat gegentiber der ESTV im
Einspracheverfahren - mit Eingaben vom 15. Marz und 9. August 2000

- fiir die Kontrollperiode 4. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1998 insgesamt

einen Vorsteuerabzug von Fr. 317°123.- geltend gemacht. Die vorhandenen
Kreditorenfakturen hat er der Verwaltung am 16. August 2000 nachgereicht.
Die ESTV hat bei der Priifung dieser Rechnungen festgestellt, dass ein Teil
davon den Anforderungen von Art. 28 und 29 MWSTV nicht entsprach. Weil
uber den ganzen Untersuchungszeitraum nachweislich die gleichen Fehler
auftraten und in Anbetracht der Vielzahl von Belegen wurde eine detaillierte
Auswertung lediglich fiir das Jahr 1998 vorgenommen. Das Ergebnis dieser
Priifung wurde dann auf die Jahre 1995 bis 1997 umgelegt, was zu einer
Kiirzung des Vorsteuerabzugs um insgesamt Fr. 20°456.- (auf Fr. 296°667.-)
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gefiihrt hat. In der Beschwerde wird geltend gemacht, teilweise héitten die
fehlenden Angaben noch eruiert werden konnen. Aus der eingereichten
Liste ergebe sich, dass der Betrag von Fr. 77777.-, um den die Vorinstanz den
Vorsteuerabzug fiir das Jahr 1998 vermindert habe, um Fr. 3°303.- reduziert
werden misse. Werde dieser Betrag auf die ganze Kontrollperiode umgelegt,
ergebe sich eine Reduktion der Kiirzung um insgesamt Fr. 8°687.95.

b.aa. Die verlangten Korrekturen werden wie folgt begriindet:

- «Die Unternehmung existiert nicht mehr. Es ist nicht moglich, eine
Mehrwertsteuernummer beizubringen» (5 Positionen; Steuerbetrag insgesamt:
Fr. 584.01);

- «Mehrwertsteuernummer: 393 885» (Steuerbetrag: Fr. 2’602.50);

- «Mehrwertsteuernummer: 230 877» (2 Positionen; Steuerbetrag insgesamt:
Fr. 47.31);

- «Das betrifft den Merzedes 190E, das Geschaftsfahrzeug» (2 Positionen;
Steuerbetrag insgesamt: Fr. 68.92).

bb. Der Beschwerdefiihrer bestreitet nicht, dass die Belege, welche zu
einer Korrektur der ESTV geflihrt haben, nicht den Anforderungen von Art. 28
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Bst. a MWSTV entsprachen. Er geht
jedoch offenbar davon aus, mit der nachtrédglichen Bekanntgabe der fehlenden
Angaben, das heisst hier insbesondere der Mehrwertsteuer-Nummer,
werde dieser Mangel geheilt. Dies trifft indessen nach dem unter E. 4d
hievor Gesagten nicht zu. Die nachtrdgliche Ergdnzung der Nummer

auf der Rechnung durch den Beziiger und erst recht die nachtragliche
Bekanntgabe der Nummer dndert nichts daran, dass die Voraussetzungen
gemass Art. 28 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Bst. a MWSTV nicht
erfillt sind und daher der Vorsteuerabzug zu verweigern ist. Nichts anderes
gilt selbstverstidndlich fir den Fall, dass die Unternehmung, welche die
Leistung erbracht hat, nicht mehr existiert und aus diesem Grunde keine
Mehrwertsteuer-Nummer eruiert und bekanntgegeben werden konnte. Aus
den von der ESTV ins Recht gelegten Rechnungskopien der A-Garage vom

1. September 1998 und vom 20. November 1998 geht sodann hervor, dass die
entsprechenden Leistungen nicht vom Beschwerdefiihrer, sondern von Herrn
B., der in den Rechnungen als Leistungsempfianger aufgefiihrt ist, bezogen
wurden. Auch insoweit sind somit die Voraussetzungen gemaéss Art. 28 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Bst. a MWSTV nicht erfillt.

cc. Die von der ESTV vorgenommenen Vorsteuerkiirzungen erweisen
sich demnach auch in séamtlichen vom Beschwerdefiihrer angefiihrten
Fillen grundsitzlich als gerechtfertigt. Im Ubrigen ist auch die von der
ESTV vorgenommene Umlage an sich nicht zu beanstanden. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die massgebenden Verhiltnisse in den tibrigen
Jahren dhnlich waren wie im Jahre 1998 (vgl. E. 3c hiervor) bzw. dass die
Qualitat der Rechnungen, wie die ESTV festhélt, in den ersten Jahren nach
der Einfilhrung der Mehrwertsteuer sogar schlechter war als im Jahre 1998.
Falls Abweichungen bestehen sollten, so wirken sich diese mithin auf jeden
Fall zu Gunsten des Beschwerdefiihrers und nicht zu seinen Ungunsten
aus. Der Antrag auf Herabsetzung der von der ESTV vorgenommenen
Vorsteuerkorrektur ist demnach grundsatzlich abzuweisen, allerdings
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unter dem Vorbehalt, dass sich aufgrund der vom Beschwerdefithrer noch
nachzureichenden Bestdtigungen (auf Formular 1310) doch noch eine teilweise
Korrektur zu seinen Gunsten ergeben sollte (vgl. E. ¢ hiernach).

c. In ihrem Schreiben vom 15. November 2001 halt die ESTV fest,
sie habe dem Beschwerdefiihrer deshalb nicht mehr die Méglichkeit
eingerdumt, vom Leistungserbringer Bestatigungen auf Formular 1310
einzuholen, weil das Verfahren ohnehin bereits lange gedauert habe

und sie dem Beschwerdefiihrer mit der grossziigigen Gewédhrung von
Fristen bereits stark entgegengekommen sei und ihm im Rahmen des
Schriftenwechsels wegen der vorgenommenen reformatio in peius

Zeit gewdhrt habe, um zu der berichtigten Mehrwertsteuerforderung
(inklusive der Vorsteuerkiirzung) Stellung beziehen zu kénnen, und weil
ferner die Umsatze nach pflichtgeméssem Ermessen hatten geschatzt
werden mussen, da einerseits der nachtraglich erstellten Buchhaltung
die Beweiskraft habe abgesprochen werden miissen und andererseits die
Bilanzen, Erfolgsrechnungen und «Mehrwertsteuerabrechnungen» diverse
Unstimmigkeiten zum Vorschein gebracht hitten.

Dies gentligt indessen nicht, um dem Beschwerdefiihrer die Moglichkeit

zu verweigern, nachtraglich mittels Bestatigungen auf Formular 1310 den
Vorsteuerabzug geltend zu machen. Dem Grundsatz der Rechtsgleichheit,
welcher bei der Durchfithrung dieses Verfahrens zu beachten ist (vgl. E. 4
d/cc hievor), kommt zweifellos der Vorrang vor dem Interesse der ESTV

an einer zuigigen Abwicklung des Verfahrens zu. Ferner ist auch nicht
ersichtlich, inwiefern die Tatsache, dass die Umséatze des Beschwerdefiihrers
geschitzt werden mussten, hier eine Rolle spielen sollte, wurde doch

der Vorsteuerabzug praxisgemass gestiitzt auf die vorgelegten Belege
ermittelt. Auch die Vorsteuerkiirzung wurde, was das Jahr 1998 betrifft,
aufgrund der Rechnungen detailliert ermittelt. Einzig fiir die iibrigen

Jahre der Kontrollperiode erfolgte eine Umlage. Dies kann indessen dem
Beschwerdeflihrer nicht zum Nachteil gereichen. Daher ist die Beschwerde
in diesem Punkt teilweise gutzuheissen. Da weitere Sachverhaltsabklarungen
notig sind und das nachtrégliche Korrekturverfahren mittels der
Bestatigungen auf Formular 1310 einzig durch die ESTV selber durchgefihrt
werden kann, ist die Sache zu diesem Zweck und zu anschliessendem neuem
Entscheid an die ESTV zurtiickzuweisen.

6.a.aa. Die ESTV hat anldsslich der beim Beschwerdefiithrer durchgefiihrten
Kontrolle festgestellt, dass dieser keine Buchhaltung und auch sonst keine
seine Geschaftstatigkeit betreffenden Aufzeichnungen gefiihrt hatte. Er konnte
auch keine Debitorenrechnungskopien und keine Kreditorenrechnungen
vorlegen. Unter diesen Umstdnden sah sich die ESTV gezwungen, die vom
Beschwerdefiihrer im Untersuchungszeitraum erzielten Umsétze nach
pflichtgeméssem Ermessen zu schétzen, wobei sie - da der kalkulierte jahrliche
Umsatz die fiir die Jahre 1995 und 1996 giiltige entsprechende Limite bei
Weitem tiberstieg - die urspriinglich erteilte Bewilligung zur Abrechnung
mit Saldosteuersidtzen widerrufen und die geschuldete Mehrwertsteuer mit
den gesetzlichen Sitzen berechnen musste. Fiir die Kalkulation der Umsatze
wurden die Ladenflache und der durchschnittliche Quadratmeterumsatz
der Migros als Basis herangezogen (Lebensmittel: 70 m? Ladenflache a

Fr. 13’000.- Jahresumsatz = Fr. 910°000.- Umsatz pro Jahr; Textilien, CD’s:

50 m? Ladenfldche a Fr. 13°000.- Jahresumsatz = Fr. 650°000.- Umsatz
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pro Jahr; Gesamtumsatz fir ein Jahr somit: Fr. 1’560°000.- bzw. fiir den
Zeitraum 4. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1998 insgesamt Fr. 5°070°000.- [zu

2% steuerbar: Fr. 2’957°500.-; zu 6,5% steuerbar: Fr. 2°112°500.-]). Dies ergab
einen geschuldeten Steuerbetrag von Fr. 196’462.50 (Fr. 59°150.- [2% von

Fr. 2°957°500.-] zuzuglich Fr. 137°312.50 [6,5% von Fr. 2°112°500.-]). Nach Abzug
der bezahlten Steuern von Fr. 10°150.- ergaben sich Nachforderungen von
Fr. 186’312.- (Fr. 156°087.- gemass EA fiir die Zeit vom 1. Oktober 1995 bis
zum 30. Juni 1998 und Fr. 30°225.- gemass EA fur die Zeit vom 1. Juli bis zum
31. Dezember 1998).

bb. Auf Grund der nachtraglich erstellten und der ESTV eingereichten
Buchhaltungen kam die Verwaltung in der Folge zum Schluss, dass die
kalkulatorische Umsatzberechnung zu tief ausgefallen sei, weshalb sie

diese zu Ungunsten des Beschwerdefiihrers abdnderte. Vorerst hielt sie

fest, es konne nicht auf die Ergebnisse der nachgereichten Buchhaltungen
abgestellt werden. Einerseits verstosse die nachtrégliche Erstellung der
Buchhaltungen gegen die bei der Fiihrung des Rechnungswesens zu
beachtenden Grundsétze. Die Verbuchung bzw. Eintragung sei nicht
fortlaufend und in zeitlich richtiger (chronologischer) Reihenfolge erfolgt.
Aus den Bilanzen, Erfolgsrechnungen und «Mehrwertsteuerabrechnungen»
ergdben sich sodann verschiedene Unstimmigkeiten. Insbesondere lasse
sich auf Grund der geltend gemachten Vorsteuern auf dem Material- und
Dienstleistungsaufwand (Fr. 289’107.-) eine kalkulierte Einkaufssumme

von Fr. 77419’114.- errechnen, wahrend der steuerbare Gesamtumsatz laut
Buchhaltung nur Fr. 77106’475.- ausmache. Dies sei unmoglich. Ausgehend
von den in den nachtraglich eingereichten, als Mehrwertsteuerabrechnungen
bezeichneten Aufstellungen des Beschwerdefiihrers deklarierten Vorsteuern
(Fr. 289°107.-) ermittelte die Verwaltung die um die Vorréte per 31. Dezember
1998 bereinigte Einkaufssumme (Fr. 77419°114.-). Mittels den ihr fir
Vergleichsbetriebe zur Verfiigung stehenden Bruttogewinnmargen (40%

im Falle der dem Normalsatz unterliegenden Leistungen; 30% bei den

zum reduzierten Satz steuerbaren Waren) berechnete sie in der Folge

einen steuerbaren Umsatz von Fr. 11°194°105.- und einen Steuerbetrag von
Fr. 411°423.- (6,5% von Fr. 4’167°592 und 2% von Fr. 77026°513.-). Nach Abzug
der anrechenbaren Vorsteuer (Fr. 296’667.-) und der bezahlten Steuerbetrdge
(Fr. 12°450.-) ergab sich die Restschuld an Mehrwertsteuer von Fr. 102°306.-
(zuzuglich Verzugszins ab 30. November 1997), zu deren Bezahlung der
Beschwerdefiihrer im Einspracheentscheid verpflichtet wurde.

b. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdefiihrer urspriinglich
uberhaupt keine Buchhaltung gefiihrt hatte. Sodann wird in der
Beschwerdeschrift implizit auch anerkannt, dass die nachtréglich erstellten
und eingereichten Buchhaltungen Méangel aufweisen und liickenhaft sind,
wird doch festgehalten, der Buchhalter habe seine Arbeit akribisch nach
bestem Wissen und Gewissen erledigt, aber auch er habe nicht zaubern
koénnen und - leider - sehr oft auf mangelnde Belege und Unterlagen
verweisen mussen. Es ist daher offensichtlich, dass die ESTV befugt

war, diese Buchhaltungen abzulehnen und die erzielten steuerbaren
Umsatze zu schétzen. Dies ergibt sich allein schon daraus, dass die
Buchhaltungen nachtréglich erstellt worden sind, was deren materielle
Richtigkeit von vornherein in Frage stellt (vgl. E. 3b hievor). Im Ubrigen
hat die ESTV zu Recht auf weitere Unstimmigkeiten der Buchhaltungen
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hingewiesen. Der Beschwerdefiihrer bestreitet denn auch nicht, dass die
Verwaltung zur Vornahme einer Ermessenstaxation berechtigt war. Er
beantragt lediglich, «es sei festzustellen, dass (er) wesentlich weniger an
Mehrwertsteuern zu bezahlen habe als dies im angefochtenen Entscheid
festgehalten worden ist», und «das Ausmass der Steuernachforderung sei

in Anwendung behordlichen Ermessens gesttitzt auf die Vorakten nach
korrekten Schatzungsmethoden festzustellen». Strittig seien (neben der
Frage der Kiirzung des Vorsteuerabzugs) lediglich die Bruttomargen. Der
Buchhalter habe sich intensivst mit dem Betrieb des Beschwerdefiihrers
auseinandergesetzt und dabei die schon frither aufgestellte Behauptung
verifiziert, dass die Verdienstverhaltnisse bei derartigen Verkaufsladen
nicht mit denjenigen der schweizerischen Konkurrenz verglichen werden
durften. Er habe dazu eine Tabelle aufgestellt, welche ins Recht gelegt werde.
Es sei nicht die ratio legis der Mehrwertsteuer, die Steuerpflichtigen in einem
existenzgefahrdenden Umfange zu schropfen, sondern dem Bund die ihm
zustehenden Mittel zuzufiihren. Mit dem angefochtenen Einspracheentscheid
sei die Vorinstanz weit tiber das Ziel hinausgeschossen. Unbestrittenermassen
seien Fehler passiert, die eigentlich nicht vorkommen diuirften, aber es sei
grundsatzlich nicht Sache des Steuerrechts, Nachlassigkeiten zu bestrafen.
Genau besehen konne nicht schlissig dargelegt werden, wie viel an
Mehrwertsteuer der Beschwerdefiihrer nun nachzubezahlen habe. Es
konne aber auf den Ermessensrahmen der SRK hingewiesen werden, in der
Hoffnung, dass dieser nicht in vollem Umfange zu Ungunsten, sondern auch zu
Gunsten des Beschwerdefiihrers ausgenttzt werde.

C. Sind die Voraussetzungen einer Ermessenstaxation erfiillt, obliegt es
wie bereits gesagt dem Steuerpflichtigen, den Beweis fiir die Unrichtigkeit der
Schatzung zu erbringen. Er hat sich mit den Elementen der vorgenommenen
Ermessenstaxation im Einzelnen zu befassen und aufzuzeigen, dass und
inwiefern die Schatzung nicht auf haltbaren Grundlagen beruht (E. 3b hievor).
Die SRK auferlegt sich bei der Uberpriifung von Ermessensveranlagungen eine
gewisse Zuruckhaltung, soweit die Zweckmassigkeit der Entscheidung in Frage
steht, welche rechtlich nicht fassbar ist, sondern vielmehr eine Angelegenheit
der Sachkunde und von deren praktischer Anwendung darstellt (E. 1c hievor).
Der Beschwerdefiihrer hat sich nun aber mit der Schdtzung der ESTV nicht
im Einzelnen auseinandergesetzt. Er hat sich darauf beschrankt, der SRK
eine Aufstellung «Bruttomargen 1995-1998» einzureichen, laut welcher die
geschuldete Ausgangsumsatzsteuer insgesamt Fr. 256°461.- betragen soll und
welche offenbar weitgehend auf den von der ESTV (zu Recht) abgelehnten
nachtréglich erstellten Buchhaltungen beruht. Demgegeniber stiitzen sich die
von der ESTV ihrer Schitzung zu Grunde gelegten Bruttogewinnmargen auf
die der Verwaltung zur Verfiigung stehenden Erfahrungszahlen ab. Gemass
dem der SRK vorgelegten, auf den bei Mehrwertsteuerkontrollen erhobenen
betriebswirtschaftlichen Angaben beruhenden Spezialdossier, welches dem
Beschwerdefiihrer wegen der Wahrung des Steuergeheimnisses nicht zur
Einsicht vorgelegt werden kann (Art. 44 Abs. 1 MWSTV; vgl. ASA 55 S. 576

E. 4a betreffend die frithere Warenumsatzsteuer), geht hervor, dass die
durchschnittlichen Bruttogewinne fir den Detailhandel mit Bekleidung bei
den untersuchten Betrieben 46,3% und fiir den Detailhandel mit Tontragern
34,5% betrugen. Bei den gepriiften asiatischen Lebensmittelgeschdften wurde
ein Bruttogewinn von zwischen 28% und 33% des Umsatzes festgestellt.
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Unter diesen Umstéanden war die ESTV zweifellos zur Anwendung einer
Bruttogewinnmarge von 40% fiir die zum Normalsatz steuerbaren Waren
und einer solchen von 30% fir die dem reduzierten Satz unterliegenden
Produkte befugt. Dem Beschwerdefiihrer ist es nicht gelungen, das Vorliegen
besonderer Umstdnde nachzuweisen, welche diese Margen in seinem Falle
als zu hoch erscheinen lassen wiirden. Zu einem solchen Nachweis ist
insbesondere auch die vorgelegte Aufstellung «Bruttomargen 1995-1998»

in keiner Art und Weise geeignet. Im Ubrigen hat sich der Beschwerdefiihrer
darauf beschrankt, die Hohe der sich aus der Ermessenstaxation der ESTV
ergebenden Steuernachbelastung in allgemeiner Weise zu beanstanden und
die SRK zu ersuchen, ihr Ermessen zu seinen Gunsten auszuiiben. Damit ist
er indessen seiner Obliegenheit, sich mit den Elementen der vorgenommenen
Schétzung im Einzelnen zu befassen und aufzuzeigen, dass und inwiefern
diese seines Erachtens nicht auf haltbaren Grundlagen beruhen, in keiner
Weise nachgekommen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die
ESTV zu Recht eine kalkulatorische Umsatzermittlung zwecks Korrektur

des steuerbaren Umsatzes des Beschwerdefiithrers vorgenommen hat

und dass die Grundlagen ihrer Schatzung, insbesondere die angewandten
Bruttogewinnmargen, sowie das Schitzungsergebnis nicht zu beanstanden
sind. Die Beschwerde ist somit in diesem Punkt vollumfanglich abzuweisen.

7. Aufgrund der vorstehenden Erwéigungen ist die Beschwerde

im Sinne der Erwdgungen teilweise gutzuheissen, der angefochtene
Einspracheentscheid vom 26. Oktober 2000 insoweit aufzuheben und die
Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurtickzuweisen. Im Ubrigen ist
die Beschwerde abzuweisen.

[23] Zu beziehen beim Bundesamt fiir Bauten und Logistik (BBL), Vertrieb
Publikationen, CH-3003 Bern.

[24] Auf der Internetseite des Bundesamtes fiir Justiz zu lesen unter:
http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/
bundesverfassung.Par.0006.File.tmp/bv-alt-d.pdf

[25] Zu beziehen bei der Eidgendssischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung
Mehrwertsteuer, CH-3003 Bern.

[26] Zu beziehen bei der Eidgendssischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung
Mehrwertsteuer, CH-3003 Bern.

[27] Zu beziehen bei der Eidgendssischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung
Mehrwertsteuer, CH-3003 Bern.

17


http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0006.File.tmp/bv-alt-d.pdf
http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/bundesverfassung.Par.0006.File.tmp/bv-alt-d.pdf

Schwei zerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 66.97 - Entscheld der Eidgendssischen Steuerrekurskommission in Sachen X vom 25.
Marz 2002 (SRK 2000-135).

In Verwaltungspraxis der Bundesbehdrden

Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In Giurisprudenza delle autorita amministrative della Confederazione
Jabr 2002

Année

Anno

Band 66

Volume

Volume

Seite -

Page

Pagina

Ref. No 150 005 750

Das Dokument wurde durch das Schwei zerische Bundesarchiv und die Bundeskanzle konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento é stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.



	Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission in Sachen X vom 25. März 2002 (SRK 2000-135).

